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Amtliche Bekanntmachung 
 

Beschlüsse des Grossen Gemeinderates vom 7. November 2016 
 
 
 

I. Die GGR-Geschäfte Nr. 2016.40 (Objektkredit von Fr. 60 Mio. (exkl. MWSt.) für 
die Beschaffung und Erstellung einer Heizzentrale mit Wärmeverbund im Quartier 
Neuwiesen und Einlage von Fr. 4 Mio. in die Betriebsreserve Energie-Contracting) 
und Nr. 2016.41 (Kompensatorische Entnahme von Fr. 4 Mio. aus den Betriebsre-
serven Gashandel und Gasnetz zugunsten des steuerfinanzierten städtischen 
Finanzhaushalts) wurden durch den Stadtrat am 5. Okt. 2016 zurückgezogen und 
sind damit als erledigt abgeschrieben. 

  
II. Als neues Mitglied der Aufsichtskommission für den Rest der Amtsdauer 

2014/2018 wird I. Kuster (CVP) gewählt. 
  
III. Als neues Mitglied der Sachkommission Soziales und Sicherheit für den Rest der 

Amtsdauer 2014/2018 wird S. Büchi (SVP) gewählt. 
  
IV. Als neues Mitglied der Bürgerrechtskommission für den Rest der Amtsdauer 

2014/2018 wird M. Gubler (SVP) gewählt. 
  
V. 1. Dem privaten Gestaltungsplan «Klinik Lindberg, Winterthur» wird zugestimmt. 

2. Der Stadtrat wird eingeladen, für den privaten Gestaltungsplan die Genehmi-
gung durch die Baudirektion einzuholen sowie die Genehmigungsentscheide zu-
sammen mit dem Beschluss gemäss Ziffer 1 aufzulegen (Rekursfrist). Der Stadtrat 
bestimmt gestützt auf Art. 77 BZO den Zeitpunkt des Inkrafttretens. 

  
VI. 1. Die Bau- und Zonenordnung (BZO; Verordnungsteil) wird im Kapitel 2 II Quar-

tiererhaltungszonen (QEZ) wie folgt geändert: 
 

Zonenzweck Art. 34 
1Die Quartiererhaltungszonen sind Strukturerhaltungszonen, nicht 
Schutzzonen. Sie bezwecken die Erhaltung und massvolle Ent-
wicklung in sich geschlossener Ortsteile mit hoher Gartenstadt- und 
Siedlungsqualität, die in ihrer Nutzungsstruktur sowie in ihrer bauli-
chen Gliederung und Qualität erhalten werden sollen. 
 

Gestaltung 

und Aus-

nützung 

Art. 38 
1Bauten, Anlagen, Grün- und Freiräume sind im Ganzen wie in ih-
ren einzelnen Teilen so zu gestalten, dass der typische Gebiets-
charakter gewahrt bleibt und eine gute Einordnung in die in Art. 35 
beschriebene Siedlungsstruktur erzielt wird. 
2 Das zulässige Bauvolumen richtet sich nach dem Bestand auf der 
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betroffenen Parzelle. 
3Das zulässige Bauvolumen kann in begründeten Fällen bis auf das 
orts- und quartierübliche Mass erhöht werden, wenn dadurch ins-
gesamt eine bessere Gestaltung und Einordnung erreicht und die 
Gartenstadtqualität gestärkt wird. 

 

 2. Der Stadtrat wird eingeladen, die kantonale Genehmigung einzuholen sowie 
den Genehmigungsentscheid mit dem Festsetzungsbeschluss des Grossen Ge-
meinderates während der Rekursfrist aufzulegen. Der Stadtrat bestimmt gestützt 
auf Art. 77 BZO den Zeitpunkt des Inkrafttretens. 
3. Mit dem Beschluss gemäss Ziffer 1 wird die Motion GGR-Nr. 2012.73 betr. Er-
haltung der Gartenstadt-Quartiere umgesetzt und als erledigt abgeschrieben. 

  
VII. Als Finanzierungsbeitrag für das Projekt «Park und Wunderbrücke Technorama» 

wird zugunsten der Stiftung Technorama der Schweiz ein Kredit von Fr. 1‘100‘000, 
aufgeteilt auf vier Jahrestranchen von je Fr. 275‘000 in den Jahren 2017 – 2020, 
zulasten der Investitionsrechnung, Konto 157117 / 566000, Projekt Nr. 12078, 
bewilligt. 

  
VIII. Für die Aktualisierung der ICT-Infrastruktur in den Primarschulen (Projekt «ICT-

Primar», Projekt-Nr. 13124) wird ein Kredit von Fr. 2‘392‘352 zu Lasten der Inves-
titionsrechnung des allgemeinen Verwaltungsvermögens bewilligt. Stichtag für die 
Berücksichtigung der Teuerung und MWST bedingten Mehr- oder Minderkosten: 
1. Juli 2016. 

  
IX. 1. Vom Bericht des Stadtrates zum Postulat A. Steiner (GLP), Ch. Magnusson 

(FDP) und Ch. Baumann (SP) betr. Wegleitung zum Umgang mit Fussballver-
bandsvorgaben bei Stadionbauten wird in zustimmendem Sinn Kenntnis genom-
men. 2. Das Postulat wird damit als erledigt abgeschrieben. 

  
X. Die Interpellation Ch. Benz-Meier (SP) betr. Sanierung Theater W’hur wird auf-

grund der stadträtlichen Antwort als erledigt abgeschrieben. 
  
XI. Die Jahres- und die Global-Rechnung 2015 der Produktegruppe Stadtwerk wer-

den abgenommen. Der Geschäftsbericht der Produktegruppe Stadtwerk für das 
Jahr 2015 wird nicht genehmigt. 

  
XII. Gestützt auf § 32 Abs. 3 der Verordnung über die Abgabe von Elektrizität (VAE) 

vom 27. Juni 2011 wird ab 1. Januar 2017 auf den jährlichen Strombezug, basie-
rend auf der Netznutzung, folgende Abgabe an das Gemeinwesen erhoben:  
Für die ersten 100‘000 kWh Strom pro Abnahmestelle 0.32 Rp./kWh sowie für 
jede weitere kWh Strom 0.2 Rp./kWh für die Finanzierung des Förderprogramms 
Energie im Gebäudebereich. Antrag 1 der stadträtlichen Weisung (GGR-Nr. 
2016.98) wird abgelehnt. Die Kosten für die öffentliche Beleuchtung sind vollum-
fänglich aus den Steuern zu finanzieren. 

  
XIII. Die Interpellation A. Steiner (GLP) und M. Wäckerlin (PP) betr. Pensionskassen-

sanierung wird aufgrund der stadträtlichen Antwort als erledigt abgeschrieben. 
 
 

Bürgerrechtsgeschäfte: 
  
Unter Vorbehalt der Erteilung der eidg. Einbürgerungsbewilligung werden in das Bürgerrecht 
der Stadt Winterthur aufgenommen: 

 
 

1. LEONE Pasquale, geb. 1952, von Italien 
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2. KIALA Yves Belo, geb. 1974, von Kongo 
 

3. DËRMAKU Sadri, geb. 1982, mit Kindern Rita, geb. 2008, Rina, geb. 2012, und 
Ron, geb. 2013, von Kosovo 

 
4. SADIKU Muhamer, geb. 1988, mit Kindern Ajan, geb. 2014, und Amina, geb. 

2015, von Mazedonien 
 

5. CRUZ ZAMORA Alfonso Arturo, geb. 1970, von Mexiko 
 

6. DENAKPO TRIER Justin Mahoulidji, geb. 1971, von Benin, und TRIER Jana, geb. 
1977, mit Kindern Jess Mahugnon, geb. 2009, und Jolina Kikè, geb. 2013, von 
Deutschland 

 
7. PAPALO Giuseppe, geb. 1951, von Italien 

 
8. SETTOUF Sofiane, geb. 1973, mit Kind Younes, geb. 2015, von Algerien 

 
9. SHARLO Kelsang, geb. 1970, und SHARLO geb. SAMGI Sonam, geb. 1970, von 

China 
 

10. SULAJMANI geb. BAJRAMI Shefike, geb. 1983, mit Kindern Alejna, geb. 2007, 
und Ajan, geb. 2011, von Mazedonien 

 
11. SULEJMANI Sulejman, geb. 1961, von Mazedonien 

 
12. WEIDT geb. LOY Steffi, geb. 1977, mit Kind Benjamin, geb. 2015, von Deutsch-

land 
 

13. BEGU Avdi, geb. 1972, mit Kindern Arjon, geb. 2010, und Blendi, geb. 2013, von 
Kosovo 

 
14. BEKJIRI Nusret, geb. 1986, von Mazedonien, mit Kindern Rejan, geb. 2012, und 

Rijad, geb. 2015, von Mazedonien und Kroatien 
 

15. BERISHA geb. OSAJ Arjeta, geb. 1979, von Kosovo 
 

16. CASPERS Sascha, geb. 1971, von Deutschland 
 

17. EROL Yusuf, geb. 1971, mit Kindern Batuhan Ibrahim, geb. 1999, Cemre, geb. 
2001, und Melda, geb. 2009, von der Türkei 

 
18. GAJIC geb. SUBIC Slavojka, geb. 1988, von Bosnien und Herzegowina 

 
19. GÜNDOGDU geb. ARTUN Suna, geb. 1975, von der Türkei 

 
20. IAPICHINO Mario Rosario, geb. 1972, von Italien 

 
21. ILJAZI Ikram, geb. 1979, mit Kindern Fjola, geb. 2008, Lea, geb. 2010, und Rea, 

geb. 2015, von Mazedonien 
 

22. KËRQELI Bekim, geb. 1978, und KËRQELI geb. HURUGLICA Arbenita, geb. 
1981, mit Kindern Blerta, geb. 2001, und Arbër, geb. 2006, von Kosovo 

 
23. KREBS Stefanie, geb. 1966, von Deutschland 

 
24. MAZZOCCOLI Rocco Luigi, geb. 1963, und MAZZOCCOLI geb. GOMES 

BARBOSA Margareth Maria, geb. 1967, von Italien 
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25. MISLIMI Gjilkim, geb. 1987, und MISLIMI-RUSHANI geb. RUSHANI Shahine, geb. 
1989, von Mazedonien 

 
26. RASCHE Berthold Josef, geb. 1963, von Deutschland 

 
27. STOJANOVIC Jovan, geb. 2002, von Serbien 

 
28. VICIC geb. JAKOVIC Verka, geb. 1979, mit Kindern Valentina, geb. 2002, und 

Ivona, geb. 2004, von Kroatien 
 

29. VRBAN geb. MOLNAR Renata, geb. 1965, von Kroatien 
 

30. KASTRATI Arbenita, geb. 1982, von Kosovo 
 

31. KRUPP Andreas Maximilian, geb. 1980, von Deutschland 
 

32. NEJEDLÝ Martin, geb. 2003, von Tschechien 
 

33. NUUR AHMED Khalif, geb. 1984, mit Kindern Raida, geb. 2007, und Ridwan, geb. 
2008, von Somalia 

 
34. UKSHINAJ Haziz, geb. 1981, mit Kindern Aron, geb. 2012, und Aleyna Ajshe, geb. 

2016, von Kosovo 
 

35. BONEVA SAUREN geb. BONEVA Galia, geb. 1962, von Bulgarien 
 

36. CALLÀ Roberto, geb. 1958, von Italien 
 

  
Sechs Gesuche um Einbürgerung in der Stadt W’thur werden um je ein ½ Jahr zurückgestellt.

 
 
 
Rechtsmittel:  
- Beschwerde an den Bezirksrat; Frist 30 Tage ab Publikation 
- Stimmrechtsrekurs an den Bezirksrat; Frist 5 Tage ab Publikation 
 
Referendum an den Stadtrat 
Frist: 30 Tage ab Publikation 
 
 
Winterthur, 10. November 2016  (Publikationsdatum) 
 
 
Stadtkanzlei Winterthur 
 
Internet: http://gemeinderat.winterthur.ch/de/sitzung/  


